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Erwägungen

E. 1
1.1Das Präsidialdepartement hat den Rekurs ohne eigenen Entscheid am 5. September 2013
an das Verwaltungsgericht überwiesen, womit gemäss § 42 des Organisationsgesetzes (OG;
SG 153.100) in Verbindung mit § 12 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG;
SG 270.100) dessen Zuständigkeit gegeben ist. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen
des VRPG. Als Adressat des angefochtenen Entscheids ist der Rekurrent unmittelbar
berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung,
weshalb er gemäss § 13 VRPG zum Rekurs legitimiert ist.

1.2Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach § 8 VRPG. Demnach hat das
Verwaltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt,
wesentliche Form- oder Verfahrensvorschriften verletzt, öffentliches Recht nicht oder nicht
richtig angewendet oder von dem ihr zustehenden Ermessen unzulässigen Gebrauch
gemacht hat.

E. 2
2.1Erstes Erfordernis an eine formgültige Beschwerde ist das Vorliegen eines Antrags und
einer Begründung. Die Anforderungen an die Stellung von Anträgen und deren Begründung
ergeben sich, da der vorliegende Rekurs ursprünglich an den Regierungsrat gerichtet war,
aus § 46 Abs. 2 OG. Danach ist innert Frist von 30 Tagen ab der Eröffnung der Verfügung
die Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge der rekurrierenden Partei und
deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat. Aus den Anträgen muss
dabei hervorgehen, in welchen Punkten die angefochtene Verfügung aufgehoben oder
abgeändert werden soll. Zumindest bei juristischen Laien sind an die Anträge, d.h. die
Rechtsbegehren, keine hohen formellen Anforderungen zu stellen (VGE VD.2012.191 vom
12. Juni 2013 E. 2.2.2;Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons
Basel-Stadt, in: Buser [Hrsg.] Neues Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des
Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 435 ff., 451; für das verwaltungsgerichtliche Verfahren
vgl. VGE 715/2004 vom 5. Januar 2005 E. II.1.c undWullschleger/ Schröder, Praktische
Fragen des Verwaltungsprozesses im Kanton Basel-Stadt, BJM 2005 S. 277 ff., 304). Im
vorliegenden Fall fällt auf, dass der Rekurrent mit seinem Rekurs bloss die Aufhebung des
vorinstanzlichen Entscheids anbegehrt, ohne anzugeben, wie in der Sache selbst zu
entscheiden ist. Wo aber ein Verfahren durch ein Gesuch des Betroffenen auf Erlass einer
Verfügung ■ vorliegend ein Gesuch um Erlass der Rückforderung ■ eingeleitet wird,
genügt der blosse Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlich ergangenen Rekursentscheids
nicht. Vielmehr muss grundsätzlich auch Antrag in der Sache selbst gestellt werden, d.h.
wie die ursprünglich beantragte, in der Folge aber abgewiesene Verfügung inhaltlich lauten



soll (vgl.Moser, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 52 N 1). Indessen herrscht
diesbezüglich grundsätzlich keine grosse Formstrenge. Verdeutlichungen von Anträgen
können sich auch aus den weiteren Ausführungen in der Rekursbegründung ergeben. Dies
gilt nach der Praxis des Verwaltungsgerichts jedenfalls für von juristischen Laien verfasste
Rekurse (VGE VD.2012.191 vom 12. Juni 2013 E. 2.2.2). Vorliegend hat der Rekurrent
jedoch einen zugelassenen Anwalt beigezogen, so dass sich die Frage stellt, ob in diesem
Falle an die rechtsgenügliche Ausformulierung von Rechtsbegehren nicht ein strengerer
Massstab anzulegen ist. Wie es sich damit in casu verhält, kann letztendlich offen bleiben,
da auf den Fall auch aus anderem Grund nicht einzutreten ist, wie sich nachfolgend aus
E. 2.2 ergibt.

E. 2.2
2.2.1Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet das Gesuch des Rekurrenten um Erlass
einer Rückforderung der Sozialhilfe über CHF 12'034.10 (zuzüglich Zinsen), welches die
Sozialhilfe mit Verfügung vom 27. März 2012 abgelehnt hatte. Die
Rückforderungsverfügung erfolgte seinerzeit wegen Verletzung von Meldepflichten (§ 19
Abs. 1 des Sozialhilfegesetzes [SHG; SG 890.100]) und war nach unbegründet
gebliebenem Rekurs in der Folge in Rechtskraft erwachsen. Nach § 19 Abs. 2 SHG kann
der bedürftigen Person in diesem Fall auf Gesuch hin die Rückerstattung ganz oder
teilweise erlassen werden, wenn sie beim Bezug gutgläubig war und die Rückerstattung für
sie eine grosse Härte bedeuten würde. Die Vorinstanz hat in Übereinstimmung mit der
Erstinstanz, der Sozialhilfe, die Gutgläubigkeit des Rekurrenten beim Bezug der nunmehr
zurückzuerstattenden Unterstützungsleistungen verneint, da er verschiedentlich seine
Meldepflichten verletzt habe, was eine Berufung auf den guten Glauben ausschliesse
(E. 7 ff. des angefochtenen Entscheids).

2.2.2Der Rekurrent setzt sich in seiner Rekursbegründung in keiner Weise mit dieser
Begründung im angefochtenen Entscheid auseinander. Er wirft der Vorinstanz einzig
Befangenheit und Parteilichkeit vor, weil sein Begehren um entgeltliche Verbeiständung
wegen Aussichtslosigkeit abgelehnt worden sei, obschon er sich in der vorinstanzlichen
Rekursbegründung entgegen der Auffassung der Vorinstanz zur Frage seiner
Gutgläubigkeit geäussert gehabt habe. Der Rekurrent hat auch die mit der Replik
eingeräumte Gelegenheit nicht ergriffen, sich zur Frage seiner Gutgläubigkeit zu äussern
und den vorinstanzlichen Entscheid unter diesem zentralen Gesichtspunkt zu beanstanden.
Er hat vielmehr ausdrücklich auf die Einreichung einer Replik verzichtet (Eingabe vom
17. Februar 2017 [recte: 2014]). Aus der Rekursbegründung muss indessen hervorgehen,
weshalb der angefochtene Entscheid antragsgemäss aufgehoben oder abgeändert werden
soll (VGE 659/2005 vom 30. November 2005 E. 2.2). Bei juristisch nicht vertretenen Laien
wird diesbezüglich zwar kein strenger Massstab angelegt. Es genügt auch eine
unvollständige oder falsche Begründung, solange sie sachbezogen ist (Schwank, a.a.O.,
S. 451 f.; statt vieler VGE VD.2012.245 vom 27. März 2013 E. 2.1). Der reine Antrag, dass
eine Verfügung oder ein Rekursentscheid aufzuheben ist, reicht indessen auch bei Laien
nicht als sachbezogene Begründung (VGE VD.2012.191 vom 12. Juni 2013 E. 2.3.1). Erst
recht muss dies gelten in einem Fall, wo wie vorliegend der Rekurrent anwaltlich vertreten
ist. Da der Rekurs in der Sache selbst nicht begründet ist, kann auf ihn nicht eingetreten
werden.



2.2.3Der Rekurrent kann im Übrigen darauf hingewiesen werden, dass sein Rekurs
abgewiesen werden müsste, selbst wenn darauf einzutreten wäre. Die Vorinstanz hat in
ihrem Entscheid einlässlich begründet, warum aufgrund einer Meldepflichtverletzung durch
die unterbliebene Mitteilung von Bezügen kein guter Glauben vorliegt (E. 5 ff. des
angefochtenen Entscheids). Der Rekurrent macht nichts geltend, was seinen guten Glauben
dennoch begründen könnte.

E. 3
Gemäss dem Ausgang des Verfahrens gehen die Kosten des Verfahrens zu Lasten des
Rekurrenten. Infolge unterbliebener Begründung erscheint der Rekurs als aussichtslos,
weshalb auch sein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung abzuweisen ist. Auf die
Erhebung von Verfahrenskosten kann indessen umständehalber verzichtet werden.
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